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Einleitung 

Der Begriff der "Symbolischen Wiedergutmachung" wurde in der straf-
rechtstheoretischen und strafrechtspolitischen Diskussion mit verschiedenen 
Inhalten verwendet. In seiner aktuellen Bedeutung ist er ein Produkt der Dis-
kussion um die verstärkte Einbeziehung von Möglichkeiten der Wiedergutma-
chung in das materielle und formelle Strafrecht. Diese Reformbestrebungen 
haben einerseits ihren Ausgangspunkt in den Bemühungen, das Straftatopfer 
besser in das Strafverfahren zu integrieren, andererseits, hervorgerufen aus ei-
ner gewissen Skepsis gegenüber den präventiven Möglichkeiten der traditionel-
len strafrechtlichen Sanktionen, in der Suche nach Alternativen zur Strafe bzw. 
zum bisherigen Strafverfahren. Ergebnis dieser Reformen war eine intensive 
Diskussion über Möglichkeiten der Erledigung von Strafverfahren durch den 
Täter-Opfer-Ausgleich. Ausführliche Darstellungen dieser Entwicklung und 
eingehende theoretische Analysen enthalten unter anderem die Monographien 
von Frehsee l , Frühauf, Weigentf, A. Hartmann4und Brauni.6 

Besondere Aktualität und eine klarer akzentuierte Bedeutung erhielt der Be-
griff der symbolischen Wiedergutmachung im Rahmen des "Alternativ entwurfs 
Wiedergutmachung" des Alternativkreises deutscher, österreichischer und 
schweizerischer Strafrechtslehrer (AE-Wgm) aus dem Jahre 1992.7 Der AE-
Wgm versuchte, ein umfassendes strafrechtliches Wiedergutmachungskonzept 
in materiell-strafrechtliche und strafverfahrensrechtliche Gesetzesform zu gie-
ßen. Dabei spielte die symbolische Wiedergutmachung eine wichtige Rolle. 
Verstanden wurde darunter zunächst Wiedergutmachung gegenüber der All-
gemeinheit. 8 Daneben wurde der Begriff aber auch in einen Gegensatz gestellt 

IFrehsee: Schadenswiedergutmachung als Instrument strafrechtlicher Sozialkontrol-
le. Berlin 1987. 

2Frühau! Wiedergutmachung zwischen Täter und Opfer. Gelsenkirchen 1988. 
3 Weigend: Deliktsopfer und Strafverfahren. Berlin 1989. 
4A. Hartmann: Schlichten und Richten - Der Täter-Opfer-Ausgleich und das 

(Jugend-)Strafrecht. München 1995. 
5 Brauns: Die Wiedergutmachung der Folgen der Straftat durch den Täter. Berlin 

1996. 
6 Vgl. auch BMJ (Hrsg.): Täter-Opfer-Ausgleich in Deutschland. Bonn 1998, mit ei-

ner reichen Bestandsaufnahme der Praxis des Täter-Opfer-Ausgleichs in Deutschland. 
7Baumann u.a.: Alternativ-Entwurf Wiedergutmachung (AE-Wgm). München 1992 

(zit.: AE-Wgm). 
8Siehe die Legaldefinition in § 1 13 HS 2 AE-Wgm. 
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zur rein materiellen Schadenswiedergutmachung.9 Nur durch die Integration 
der symbolischen Wiedergutmachung sei eine "große Lösung" möglich, das 
heißt die Einbeziehung auch derjenigen, sonst als kritisch eingestuften Fälle in 
ein umfassendes Wiedergutmachungskonzept, in denen ein Ausgleich zwischen 
Täter und Verletztem nicht möglich ist. IO Als Beispiele werden insbesondere 
versuchte Delikte, Fälle mit nicht ausgleichsbereitem Opfer sowie Delikte der 
Umwelt- und Wirtschaftskriminalität genannt. 1 1 

Knapp nach dem Erscheinen des AE-Wgm beschäftigte sich noch im Jahre 
1992 die strafrechtliche Abteilung des 59. Deutschen Juristentags mit den straf-
rechtlichen Sanktionen ohne Freiheitsentzug. In seinem Gutachten plädierte 
Schäch l2 daflir, beim Einbau strafrechtlicher Wiedergutmachung aus Gleichbe-
handlungsglÜnden sog. symbolische Wiedergutmachungsleistungen zu ermög-
lichen. Er verstand darunter insbesondere Geldzahlungen an gemeinnützige 
Einrichtungen oder gemeinnützige Arbeiten. 13 Gerade in dieser Frage regte sich 
während der beim Juristentag geflihrten Diskussionen Widerstand. Der Refe-
rent Rahra lehnte symbolische Wiedergutmachung als "modische Etikettie-
rung" ab, die echte Wiedergutmachung diskreditiere. 14 Auch in den Diskussio-
nen zeigte sich verbreitete Skepsis über die Möglichkeiten der symbolischen 
Wiedergutmachung. 15 

Das abschließende Abstimmungsverhalten über das Kapitel "Symbolische 
Wiedergutmachung" ergab keine eindeutige Tendenz. Es wurde die Aussage: 

"Auch wenn, wie in Fällen des Versuchs, ein wiedergutzumachender Schaden nicht 
entstanden ist und, wie bei Straftaten gegen die Allgemeinheit, ein Täter-Opfer-
Ausgleich ausscheidet, verdient das Bemühen des Beschuldigten, die Tat durch 
freiwillige Übernahme von Sühneleistungen wiedergut-zumachen, im Strafrecht An-
erkennung." 16 

angenommen. 17 Ebenso die Aussage: 

9 AE-Wgm, S. 33. 
IOAE-Wgm, S. 42. 
llAE-Wgm, a.a.O. 
12Schöch: "Empfehlen sich Änderungen und Ergänzungen bei den strafrechtlichen 

Sanktionen ohne Freiheitsentzug? - Gutachten C zum 59. Deutschen Juristentag, Mün-
chen 1992. (zit.: Gutachten) 

13Schöch, Gutachten, S. 67. 
14Robra in: Ständige Deputation, Verhandlungen, S. 13 f. 
15Siehe etwa in: Ständige Deputation, Verhandlungen, die Beiträge von Rieß, S. 68 

und Hirsch, S. 70. Ausdrücklich will auch Brauns, Wiedergutmachung, S. 181 ff., sym-
bolische Wiedergutmachung aus dem von ihm entwickelten Wiedergutmachungskon-
zept ausschließen. 

16Ständige Deputation, Verhandlungen, S. 168. 
17 A.a.O., S 176. 
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"Freiwillig übernommene gemeinnützige Leistungen, etwa gemeinnützige Arbeit 
oder Zahlungen an einen Opferfonds oder gemeinnützige Einrichtungen, können in 
diesen Fällen das Bedürfnis nach Bestrafung in ähnlicher Weise mindern wie die 
Wiedergutmachung des Opferschadens.,,18 

Doch wurde der Satz: 

"Die sogenannte symbolische Wiedergutmachung ist in die Regelungen über Täter-
Opfer-Ausgleich und Wiedergutmachung einzubeziehen.,,19 

abgelehnt,20 und dafür die Aussage: 

"Die sogenannte symbolische Wiedergutmachung bedarf keiner besonderen Rege-
lung, weil der enge Bezug zur Tat und zum Verletzten fehlt, der für Wiedergutma-
chung und Täter-Opfer-Ausgleich kennzeichnend ist.,,21 

angenommen.22 

Es ergibt sich aus dieser kurzen Darstellung der (wenigen) über symbolische 
Wiedergutmachung getroffenen Aussagen kein einheitliches Bild. Unterstützt 
wird diese Tendenz(losigkeit) von dem Fehlen einer klaren positiven Defmition 
der symbolischen Wiedergutmachung. Dieser Begriff wird sehr vielfaltig ver-
wendet. In einem ersten kurzen Kapitel soll diese Vielfalt dargestellt werden, 
wobei der Schwerpunkt auf die Begriffsbedeutung in der aktuelleren Wieder-
gutmachungsdiskussion gelegt wird. Da insbesondere der AE-Wgm sich bei 
seinem Konzept strafrechtlicher Wiedergutmachung der symbolischen Wieder-
gutmachung bedient, wird dessen Vorstellungen besonderer Wert zugemessen. 
In diesem ersten Kapitel soll auch versucht werden, die spezifischen Funktio-
nen, die der symbolischen Wiedergutmachung unausgesprochen zugedacht 
sind, zu beschreiben. In einem zweiten, dem Hauptkapitel, wird der Versuch 
unternommen, eine positive Begriffsbestimmung der symbolischen Wieder-
gutmachung zu erarbeiten. Dies ist nicht möglich, ohne ein eigenes, die gesam-
te strafrechtliche Wiedergutmachung umfassendes Konzept zu skizzieren. 
Auch sollen die theoretischen und praktischen Anwendungsbereiche der sym-
bolischen Wiedergutmachung untersucht werden. In einem dritten Kapitel wird 
die besondere Bedeutung der Freiwilligkeit von strafrechtlichen Wiedergutma-
chungsleistungen speziell dargestellt. Ein abschließendes viertes Kapitel be-
schreibt die verschiedenen kriminalpolitischen Konzepte, die hinter dem ge-
meinsamen Grundgedanken der strafrechtlichen Wiedergutmachung verborgen 
sind, und versucht, die bisher bereits diskutierten Anwendungsfelder symboli-
scher Wiedergutmachung zu analysieren. 

18A.a.O., S. 168; das Abstimmungsergebnis siehe a.a.O. S. 176. 
19A.a.O., S. 168. 
20 A.a.O., S. 176. 
2I A.a.O., S. 168. 
22 A.a.O., S. 176. 
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